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"PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 

Präsidium des 

Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

- " .---_ 'M�"� <�C.'\T�iV!U-�-": 
,;;iH �,;::: �7 _ Li_ll; .. ! 

I ZI. ................................ .......... -GE/19 ........... : 

Datum: 3 O. JUNI 1992 

Verteilt .�Q: .... �.�.D.!J�9.2 ... : ............... . .' 26.6.1992 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 

R-692/R/t1i 

Betrerr: Entwurr eines Bundesgesetzes" mit dem 
das f1arkenschutzgesetz geändert wird 
(f1arkenschutzgesetz-NoveLLe 1992) 

Durchwahl : 

514 

Die Präsidentenkonrerenz der Landwirtschartskammern tfster-

re�' chs übermi t teL t in der RnL age 25 ExempL are i I7rer 5 teL -

Lungnahme zu dem im Betrerr genannten Entwurr. 

Für den GeneraLsek.retär: 

25 BeiLaqen 

1014 Wien. Löwelstraße 12, Postfach 124, Telefon 53 441. Telefax 5:"44! -:128,53441-510, Fernschreiber 13/5451 
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1 PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS R b 5 e h r  i f t 

Rn das 

Bundesministerium für 

wirtschaftliche Rngelegenheiten 

Referat für den gewerblichen 

Rechtsschutz 

KohLmarkt 8-10 

1014 Wien 

Wien, am 25.5.1992 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

ZL. 571-GR/92 18.5.1992 

Unser Zeichen: 

R-592/R/t1i 

Betreff: Entwurt- eines Bundesgesetzes" mi t de,m 
das Narkenschutzgesetz geändert wird 
(Narkenschutzgesetz-Novelle 1992) 

DurchwahL : 

514 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster

reichs beehrt sich.J dem Bundesministerium für wirtschaft

liche Rngelegenheiten zu dem im Betreff genannten Entwurf 

folgende SteLlungnahme bekanntzugeben: 

Zu Z 6 (§ 21): 

Die Präsidentenkonferenz spricht sich gegen die vorgesehene 

#nderung des § 21 aus-, wonach eine #hnlichkeitsprüfung 

künftig nur mehr auf Rntrag des Rnmelders der Narke vor

genommen und h iefür eine gesonderte Gebühr im Rusmaß der 

Rnmeldegebühr verrechnet werden soll. Da die NitteiLung 

über eine bestehende #hnLichkeit zu einer bereits regi

strierten Narke dem Rnmelder wertvolle Hinweise geben kannJ 

ob er nichtJ um einem Löschungsstreit vorzubeugen" die 

RnmeLdung zurückziehen soll" sollte die nach geLtendem 
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Rech t vorgesehene obL iga tor ische tjhnL i chkei tsprüFung aL s 

ServiceLeistung/ Für die keine eigene Gebühr eingehoben 

wird/ beibehaLten werden. 

Das Präsidium des NationaLrates wirä von äieser SteLLung

nahme durch Ubersendung von 25 ExempLaren in Kenntnis ge-

setzt. 

Der Präsident: Der GeneraLsekretär: 

gez. NR Schwarzbdck gez.DipL.Ing.Dr. Fahrnberger 
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